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Neues helvetisches T a g b l a t t.

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räche.

Band II. Nro. cxvili.

G e s e z g e b u n g.

Senat, 7. November.
(Beschluß von Genharö's Meinung.)

Zerstäuben wir diese Vorurtheile, entkräfte»
wir die listigen Anschläge erboster Freiheitsfeinde,
die das Volk an seiner schwachen Seite zu ver-
fuhren trachten. Laßt uns den Grundsätzen der
Souverainitàt des Volks, der Freiheit, der
Gleichheit, der Trennung der Gewalten, dem
repräsentativen System getreu seyn. Laßt nicht
nur Proklamationen schmiden, sondern handelt,
handelt so, daß selbst der ärgste Böswicht seine
Ohnmacht fühlt, und Brüder! Bürger Sena-
toren! Ihr habt die Ehre, den Dank, das Zu-
trauen des Volks erworben, und dadurch Ei-
nigkeit, Stärke und Unabhängigkeit erzielt,
und unsere Enkel werden sich dessen freuen,
und ihre Verfassung bis in den Tod verfechten.

Meinen Plan, den ich als Minorität von Euerer
Commission Euch die Ehre hatte vorzulegen,
will ich nicht neuerdings empfehlen, nachdem es
B. Cart auf die gründlichste Weise gethan hat;
nur halte ich mich noch für pfiichtig, demselben
«in kurzes Verzeichniß beizulegen.

Die vier obersten Gewalten bestehen nach
meinem Plan aus iy8 Mitgliedern. Dieselben,
nach dem jetzigen Gehalt entschädigt, kosten
27700 Louisd'ors, und jezt kosten nnr drei
Gewalten 40310 Louisd'ors. Vier Gewalten
kosten also 10610 Louisd'ors weniger, als jezt
drei. Dann werden mehr als die Halste Schrei-
ber wegfallen, welches auch «och eine große
Summe ausmacht, die ich nicht berechnen
kann, weil mir die nöthigen Data mangeln,
^ch glaube ab:r, ich komme noch unter die
ersparte Summe, wenn ich dieselbe auf 20000
rouisd'ors jährlich ansetze; ja ich getraue mW
-u behaupten, daß wenn man die Verwal-
rungskammern in den Kantonen, die Kan-
roiwgecichte und alle Schreibereien, samt noch

den 20. Dec. 1799. 30. Frimaire Vlll.

einem Plan, den ich mit Gelegenheit wegen
den Statthaltern vorzuschlagen gedenke darzu
rechnet, daß die Ersparniß weit über die Halste
herabgeftzt werden kann, was die Nation den
sämtlichen Beamten nach der neuen Constitution
zahlen wird, gegen dem, was sie jezt zahlt;
und alle Beamten sollen nicht zu klagen haben.

Endlich hoffe ich, daß wenn dießmal mein
Plan nicht durchgehen wird, er, ehe Z Jahre
verflossen, mit mehr oder weniger Abänderung
doch „och angenommen wird. Wollen wir es
etwa» lieber unsern Nachkommen überlassen,
und das Volk in seinen Wünschen bis dorthin
zurüksetzen? Nein, BB. Senatoren! Werfet
emen Blik auf die Kriegsheere die an unsern
Grenzen stehen. Wer ist des Sieges so gewiß, daß
nicht Helvekien um seine Unabhängigkeit gefährder
werden konnte? Gesezt aber, Frankreich würde
genöthigt, sich nicht kräftig genug für die Ins
dependenz der Schweiz verwenden zu können:
kann die Schweiz in einem solchen Fall sich
nicht selbst noch in vereinigter Stärke, Existenz,
ja selbst Achtung verschaffen? Aber werden
wir stark seyn, wenn wir nicht vereinigt sind;
wenn wir mehr oder weniger Abneigung von
der neuen Ordnung, von der Verfassung haben ;
wenn immer Schein ist, oder Schein gefunden
werden kann, das Volk in Besorgniß zu setzen?
Nem Brüder! wir müssen nicht nur gerecht
sey», wir müssen sogar gerecht scheinen, damit
das Volk es weiß, uns Zutrauen schenkt, Vcr-
einigung und Stärke erzielt wird. Ich billige
zwar den Schein niemals, im Gegentheil ich
verabscheue ihn, wenn er nur Schein, also
Betrug ist. Mir ist auch wohl bekannt, daß
viele gut scheinen können, und doch böse sind;
aber mir ist eben sowohl bekannt, daß die, die
böse handeln, unmöglich gut seyn können.
Ich ziehe deßnahen den Schluß: nicht alle
die gut scheinen, sind gut; aber alle die böse
handeln, sind bös.
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»aßt uns also gut handeln: das Volk wird
die Handlungen sehen die Früchte davon ge-
messen; und wenn es siehet, daß dieses unser
einziges unwandelbares Bestreben ist, wird es
sich mit uns in eine unüberwindliche Stärke
vereinigen.

Auf Lüth i's v. Sol. Antrag wird die wei-
tere Discussion auf morgen verschoben.

Bundt erhält für einen Monat Urlaub.

Grosser Rath, 8. Nov.
Präsident: Koch.

Kaufmann v. Wattwyl erhält für einen
Monat Urlaub.
- Die Gemeinde Vußwyl in der Kirchcnge-
meinde Malchnau, Distrikt Langenthal, Kam
ton Bern, fodert alte Rechte auf National:
Waldungen zurük.

Escher fodert Verweisung an das Direk-
torium.

Schlnmpf folgt diesem Antrag, welcher
angenommen wird.

B. Franz Brunner, von Balstall, Kam
tonsrichccr im Kamon Solothurn, klagt, daß
seine Stelle aufs neue besezt wuroe, weil er
lange Zeit wegen Krankheit seine Steve durch
seinen Suppléante» besorgen ließ; da er nun
wieder hergestellt ist, so wünscht er wieder
als Richter dem Varerlande zu dienen-

Huber sieht das Benehmen ver Solothuv
ner Wahlversammlung für constitutionewidrig
an, weil eben für Krankheitsfall« die Sup-
pleanten gesezt sind; er fodert Verweisung an
eine Commission.

Schlnmpf freut sich, einen Beamten zu
scheu, dem seine Stelle lieb ist; er fodert
Mittheilung ans Direktorium, um Auskunft
hierüber zu erhalten.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Die Grmeindc Wietlisbach, im Distr. Wan-

gen, Kanton Bern, fodert ihr von Herzog
Leopold erhaltenes, und 400 Jahre lang be-
sessenes Umgeld als Eigenthum,
z Le gler fodert Tagesordnung, weil alte Pri-
vilegien nicht bleiben können.

Lüscher fodert Verweisung an die hierüber
niedergeseztc Commission.

Kühn folgt diesein Antrag, und fodert bal-
Vigen Rapport von der Commission.

Schlnmpf stimmt Kühn bei.

Schoch will, daß das Direktorium «ufg«-
fodert werde, ein neues vernünftiges Finanz-
system anzutragen.

Fizi: Wenn man hier an Entschädigung
denkt, so werde ich für Appenzell ausser Rho-
den auch Entschädigungen ähnlicher Art be-

gehren.
Die Bittschrift wird der bestehenden Com-

mission überwiesen.
Das Direktorium übersendet folgende Tch-

schaft:

Das Vollziehungsdirektorium der helvetisch«
einen und untheilbaren Republik, an die

gesczgcbenden Räthe.

Bürger Gesezgeberl
Das Vollziehungsdirektorium hat Ihnen m-

term 6. August eine Rechtfertigungsschrift des

B. Hartmanns, gewesenen VolksrepräseutaiM,
Übermacht, und Sie ersucht, selbe in Beri»

thnng zu nehme«. Sie fanden nicht für M
der Einladung zu entsprechen, sondern zur ein-

fachen Tagesordnung überzugehen.
Das Direktorium vermuthet, daß dieser Cnl-

scheid hauptsächlich die Folge war, weil« d-e

Bothschafc mir keinem Vorschlag von
Seiten begleitet war — allein, BB. Mpr.-
es wollte, Eucrer Weisheit, Euerer GereclM
eit Gutes zu thun, in diesem Fall nicht vor-

greifen — es wollte Euch allein das Verdienst

lasse», einein Mann zu verzeihen, der ehedem

in Euerer Mitte gesessen, der für seine Nw'-r
sehr hart gebüßt, und welcher Euercr und nn,

screr Achtung nicht ganz unwürdig ist.

BD. Gesezgeber! Das Vollziehungsdirer,
ist der Wahrheit schuldig, Euch wiederholt i

erklären, daß V. Hartmann der Republik wê
tige und wesentliche Dienste geleistet hat, «0

durch seine Bemühung beträchtliche Suniw"
dem Staate gerettet sind, die demictben 0

ten sollen verheimlicht und entzogen werd '
eben so muß es ihm anch das Zeugn»! gev.
daß er sich nicht dcr geringsten.Veruntw '

schuldig gemacht; der Gang seines Prezen

ist Euch bekannt. Ihr wisset, was darin i

seiner Belastung und Entlastung zum Bott«
kommt — Ihr wisset, von welch langer ü

selbiger war, wie viele Zeit dee ^im Gefängniß schmachten wußte, wie v-el
.s..

dièses alle» seine ökonomischen Umstände
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sen gelitten haben, und in Verfall gekommen
seyn.

Das Vollziehungsbirektorium findet also uns
nöthig, sich über diese Gcnenstânde weiter aus-
zudehnen, und begnügt sich einzig, Euch, BB.
Repr., die gänzlich« Nachlassung der im 2. z.
4. und Z. Artikel der im Urtheil des obersten
Gerichtshofs über den B. Hartmann bestimm-
r<» Strafen vorzuschlagen.

Die Fortsetzung folgt. l

An den Bürger Senator ttsteri.
Bürger Senator!

Tie finden eine umständliche Erläuterung der
von der Interimsregierung über mich verfugten
Ausschliessung aus dem Kantonsgericht sowohl
als meine nachher erfolgt« Arrestation, nicht
übe»flüssig - daaberIhreErlàuterung etwas
unlauter ist, so erlauben Sie mir die Be-
richkigung derselben.

Allerdings hat, wie es scheint, B. Nepräs.
Billeter diese beide Vorfälle verwechselt; so

wenig als ich aber B. Billeter zu meinem Ad-
vokaten aufforderte, oder ihn jemahls dazu aus-
wählen würde, so wenig kann ich die ein-
seirige und schiefe Darstellung billigen, die
Sie in Ihrem Tagblatt einrückten.

Meine Äusschlieffung aus öem Kantonsgericht
betreffend, sagen Sie, ich habe mich an den
Erzherzog Karl undHoze gewendet, ohne daß
sich weder d.er eine noch der andere da-
rein mischen wollte.

Sie sagen, die Interimsregierung sey mir
mit einer freiwilligen Erklärung zuvor-
Bekommen, und ich habe mich darüber schuft-
sich geäuffcrt: „daß ich «ine für meine Ehre
befriedigende Antwort erhalten ». "

Die einfache Darstellung der Thatfache wird
zur Berichtigung hinlänglich seyn.

Ich kielt für meine Pflicht bei der Einnahme
von Zürich, ohngeachtet mehrere meiner Freunde
es mir inißritkhen, theils an der Stell« zu blei-
ben, zu der das Zutrauen des Volks mich vew
pflichtete, theils, zum Schutz meiner Familie
tegenwàrtig zu seyn, ich hatte nichts zu furch-
ten, als Gewaltthätigkeit und erwartete
mit Ruhe ob Maaßregeln dieser Art gegen mich
genommen wurden; sollte auch noch einmahl
à^uckfal des Kriegs, Oesterreich er, Russen,
Engländer, emigrirt« Schweitzer und selbst Tür,

ken in unsre Stadt bringen, nie werde ich sie

verlasstn, sondern das Schicksal, was es se»,
mit meinen Mitbürgern theilen; ich war mir
keiner niedrigen Absichten und Handlungen be?

wußt, darum drückten mich auch dieKet?
ten nicht. Doch zur Sache

Die Interimsregierung fand für gut, alle
diejenigen Bürger aus den Gerichten zu ent-
fernen, die für die konstitutionelle Verfassung
nicht nur durch den Eidfchwur, denn sonst hätte
sie selbst sich nicht an die Spitze stellen können,
sondern für ihre Grundsätze sich bestimmt
deklarirt hatten; Ihr Freund Hirzel als Mit?
glied der Interimsregierung, ließ mich durch
einen meiner Freunde aufforderen, meine Ent?
lassung aus dem Kantonsgericht zu nehmen,
ich gab ihm zur Antwort, daß ich ruhig meine
Entsetzung erwarten wolle, aber die Entlassung
werde ich nicht nehmen. Da das ganze Kau?
tonsgericht die nemiiche Antwort auf eine ähn?
liche Aufforderung gab, so entschloß sich die
Interimsregierung alle Gerichte neu zu wäh?
len; ich ward auch wirklich von V. Altseckel?
meister Escher vorgeschlagen, aber durch die
Mehrheit verworfen. Der B. Präsident Wyß
und mehrere mißbilligten meine Äusschlieffung.
Da ich der einzige Stadtbürger war, der von
dem Kantonsgericht ausgeschlossen wurde, s»
fand ich durch diese Auszeichnung meine per?
sönliche Sicherheit nicht ohne Grund in eini?
ger Gefahr, indem ich dadurch dem feindlichen
Militär als Revolutionär wirklich denunciert
wurde; deshalb wandte ich mich an dm Erp
Herzog in einen» Memorial; er gab mir durcy
Hofrath Faßbinder, die eines edlen Mannes,
würdige Antwort, die in Beilag L. enthalten,
und versicherte mich rüksichtlich des Militärs
meiner völligen persönlichen Sicherheit. Auf
meine Auffoderung an die Interimsregie?
rung erhielt ich die Antwort, Beilag

Auf diese Zuschrift gab ich keine Ankwort,
obgleich Sie sagen, ich habe mich darüber schrift?
lich erklärt: „daß ich eine für meine Ehre befrie?
digende Antwort erhalten." — Ich fand mich
durch die Zusicherung meiner persönlichen Si?
cherheit, und durch das Urtheil des Publikums
hinlänglich befriediget.

Meine nachherige Arrestation betreffend, ist
ihre Erläuterung, B. Senator, eben so un?
richtig. Sie sagen, der Befehl sey aus dem
Hauptquartier des Erzherzogs dirstt gee
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